
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 
DES STADTRATES VON OLTEN 

 
 
vom 30. Juli 2012 Akten-Nr. 18/21, 18/22 Prot.-Nr. 179 
 
 
Sozialregion Olten, befristete Erhöhung Arbeitspensum/Genehmigung 
 
1. Ausgangslage 

Eine Sozialarbeiterin beim Sozialamt hat ihr Interesse angemeldet, ihr Arbeitspensum um 10% 
zu erhöhen. 
 
2. Erwägungen 

Ende Juni stellte das Amt für soziale Sicherheit die Listen mit den anrechenbaren Fallzahlen der 
Sozialregionen zu. Für die Sozialregion Olten ergibt sich folgendes Bild: 
 
 

Sozialregion Olten, Entwicklung 31.12.2008 - 31.12.2011 

 
Dossier Stellen SH F-AS 

Total 
SH 

Total 
VB Zunahme  in % 

31.12.2008 1490 18.63 873 121 994 496 
  31.12.2009 1557 19.46 916 119 1035 522 67 4.50 

31.12.2010 1628 20.35 989 103 1092 536 71 4.56 

31.12.2011 1816 22.70 1061 112 1173 643 188 11.5 
Zunahme 08-11 326 4.08 188 -9 179 147 326 21.88 
 
Die Anwendung des Stellenschlüssels ergibt folgendes Resultat: 
 
 

Ressourcen (Dossierzahlen 31.12.11) 

     

 
Soll 

Toleranz 
10% Ist Abweichung 

Sozialregion 
Olten 22.70 20.43 18.30 2.13 
 
Gestützt auf diese Zahlen wird die Sozialdirektion in einem separaten Bericht und Antrag die 
Aufhebung von 1.4 befristeten Stellen und die zusätzliche Bewilligung von 2.1 Stellen beantra-
gen. Dieser Bericht und Antrag wird dem Stadtrat für eine erste Lesung als Gesprächsthema 
vorgelegt. 
 
Mit der Bewilligung von 0.1 befristeten Stellen verändert sich die Gesamtschau minim. Der An-
trag an das Gemeindeparlament wird danach lauten: Aufhebung von 1.5 befristeten Stellen und 
zusätzliche Bewilligung von 2 Stellen. 
 



3. Wirtschaftlichkeit 

Für die 0.1 befristeten Stellen sind Nachtragskredite von Fr. 5‘000.-- zugunsten Konto SR 
584.301.00 und von Fr. 500.-- zugunsten Konto SR 584.395.00 zu sprechen. 

 

 

Beschluss: 

 
1. Befristet vom 01.08.2012 bis 31.12.2012 werden 0.1 Stellen Sozialarbeit in LK 19 bewilligt. 

 
2. Nachtragskredite von Fr. 5‘000.-- zugunsten Konto SR 584.301.00 und von Fr. 500.-- zu-

gunsten Konto SR 584.395.00 werden bewilligt. 
 
3. Die Sozialdirektion wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
 


